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LANDKREIS EICHSFELD 
 

Pressemitteilung 
 

Nr. 2020/182 Heilbad Heiligenstadt, den 10.11.2020 

 
Aktueller Stand der COVID-19-Lage im Landkreis Eichsfeld 
 

 Allgemeinverfügung zu Sportbetrieb im Landkreis Eichsfeld 

 Fallzahlen 

 

In der heutigen Sitzung des Krisenstabes des Landkreises Eichsfeld wurden aufgrund der wei-

terhin hohen Fallzahlen nochmals einschränkende Maßnahmen für den Spotbetrieb getroffen. 

Nach gründlicher Abwägung aller Argumente wurde entschieden, vom § 6 Abs. 3 Nr. 4 der Thü-

ringer SARS-CoV-2 Sondereindämmungsmaßnahmenverordnung abzuweichen und den Trai-

ningsbetrieb des organisierten Sports für Kinder und Jugendliche bis zum 30.11.2020 zu unter-

sagen. Die entsprechende Allgemeinverfügung des Landkreises Eichsfeld tritt ab sofort mit Be-

kanntmachung im Amtsblatt für den Landkreises Eichsfeld Nr. 62 vom 10.11.2020 in Kraft. 

 

Aktuelle Fallzahlen 

Stand 10.11.2020, 08:00 Uhr 

Neuinfektionen letzte 24 h: 5 

Gesamtzahl der Infizierten: 587 

Patienten stationär: 14 

davon stationär/schwere Verläufe: 1 

Verstorbene: 15 

Genesene in den letzten 24 h: 16 

Gesamtzahl der Genesenen: 375 
7-Tages-Inzidenz: 160,0 (RKI Dashboard, Stand: 10.11.20, 00:00 Uhr) 

Gesamtzahl der aktuell noch Infizierten: 197 

Mit mehr als 5 Fällen sind besonders betroffen: 

Heilbad Heiligenstadt: 45 

Leinefelde mit: 10 

Großbartloff: 14 

Geisleden: 8 

Berlingerode: 6 

Rengelrode: 7 

Siemerode: 9 

Büttstedt: 6 

Gernrode 6 

Teistungen: 5 
Uder 5 

Alle anderen erkrankten Personen verteilen sich über das gesamte Kreisgebiet. 

Hinweis 
 

Gemäß der Sonderverordnung des Landes Thüringen vom 02.11.2020, geändert mit Verordnung 

vom 07.11.2020 ist jede Person angehalten, die physisch-sozialen Kontakte zu anderen Perso-

nen außer zu den Angehörigen des eigenen Haushalts und Personen, für die ein Sorge- oder 
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Umgangsrecht besteht, auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Achten Sie bitte beson-

ders auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sowie auf das Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung. Es gelten hierzu die Allgemeinverfügungen des Landkreises Eichsfeld 

vom 13. Oktober 2020 (Amtsblatt Nr. 55) in der geänderten Fassung vom 29. Oktober 2020 

(Amtsblatt Nr. 59) sowie die Allgemeinverfügungen vom 05.11.2020 (Amtsblatt Nr. 61) und 

vom 10.11.2020 (Amtsblatt Nr. 62).  

 

Die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes 03606 650-5555 ist täglich von 09:00 Uhr bis 16:00 

Uhr besetzt. 

 

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Landkreises Eichsfeld www.kreis-eic.de  

 

 

http://www.kreis-eic.de/

